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tung der Berufsbildung bedarf gemäß der Arbeitsord
nung für pädagogische Kräfte der vorherigen Zustim
mung des zuständigen Rates des Kreises;

f) klassenbewußte, berufserfahrene Lehrfacharbeiter/Lehr- 
beauftragte für die Berufsausbildung der Lehrlinge bzw. 
Fachkader als nebenberufliche Lehrkräfte und Betreuer 
für die Aus- und Weiterbildung der Facharbeiter und 
Meister auszuwählen und einzusetzen;

g) die Facharbeiterprüfungen entsprechend den Rechtsvor
schriften durchzuführen;

h) die Entwicklung der Arbeite-, Lern- und Lebensbedin
gungen an den Einrichtungen der Berufsbildung in die 
Leitung und Planung der Betriebe einzubeziehen;

i) die Kapazitätsentwicklung, Rekonstruktion und Wert
erhaltung in den Plänen festzulegen und zu realisieren. 
Die Reproduktion der Grundfonds für die Berufsbildung 
ist aus den betrieblichen Fonds vorzunehmen. Die aus 
dem Staatshaushalt für die Berufsausbildung der Lehr
linge zur Verfügung gestellten Mittel sind durch die Be
triebe zweckgebunden und rationell einzusetzen. In den 
Einrichtungen der Berufsbildung sind jährlich Objekt
begehungen durchzuführen.

(6) Die Betriebe sind für den Einsatz der Lehrlinge nach Ab
schluß der Berufsausbildung entsprechend den Rechtsvor
schriften verantwortlich. Mit den Lehrlingen ist vor Beendi
gung der Berufsausbildung ihre weitere gesellschaftliche und 
berufliche Entwicklung zu beraten. Dazu sind Maßnahmen 
festzulegen.

(7) Die Betriebe haben auf der Grundlage der Rechtsvor
schriften und anderen Bestimmungen im Auftrag ihrer über
geordneten Organe die Berufsausbildung bzw. berufliche Qua
lifizierung von Bürgern anderer Staaten durchzuführen.

(8) Die Betriebe gewährleisten die ihnen übertragenen Auf
gaben zur Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte, Erzieher 
und leitenden Mitarbeiter der Berufsbildung. Sie sichern eine 
ständige Information der Lehrkräfte, Erzieher und leitenden 
Mitarbeiter der Berufsbildung zur Gestaltung einer praxis- 
und betriebsverbundenen Bildungs- und Erziehungsarbeit.

(9) Die Betriebe sichern, daß die Lehrkräfte, Erzieher und 
leitenden Mitarbeiter der Berufsbildung die ihnen obliegende 
Verantwortung für den Bildungs- und Erziehungsprozeß voll 
wahmehmen können. Sie sind verpflichtet, den störungs
freien Ablauf des theoretischen und berufspraktischen Un
terrichts zu gewährleisten. Die für die Lehrlinge zur Verfü
gung stehende Ausbildungszeit ist uneingeschränkt für die 
Bildung und Erziehung zu nutzen.

(10) Der Direktor/Leiter der Einrichtung der Berufsbildung
ist ausschließlich mit Aufgaben zur Leitung, Planung und 
Durchführung des Bildungs- und Erziehungsprozesses gemäß 
§ 5 Abs. 2 zu beauftragen. Der Leiter des Betriebes hat den 
Direktor/Leiter der Einrichtung der Berufsbildung des Betrie
bes zu den Beratungen hinzuzuziehen, die Auswirkungen auf 
die Berufsbildung haben bzw. die der Information zur Füh
rung des Bildungs- und Erziehungsprozesses sowie der sach
kundigen Entscheidung dienen. /

§3

(1) Die Betriebe haben für die Durchführung der Berufs
bildung alle Möglichkeiten der Rationalisierung innerhalb 
ihres Kombinates, im Zweig, Bereich und im Territorium zu 
nutzen und kooperative Formen der Aus- und Weiterbildung 
zu entwickeln. Sie sind verpflichtet, dazu ihrem übergeordne
ten Organ und den zuständigen Räten der Bezirke und Kreise 
Vorschläge zu unterbreiten und mit ihnen entsprechende Maß
nahmen abzustimmen.

(2) Die Betriebe sind verpflichtet, entsprechend den gesell
schaftlichen Erfordernissen für andere Betriebe Lehrlinge

auszubilden sowie Facharbeiter und Meister aus- und weiter
zubilden. Dazu sind langfristig schriftliche Vereinbarungen 
abzuschließen. Festlegungen über die Beteiligung aller Be
triebe zur personellen, materiellen und finanziellen Sicherung 
der Berufsbildung sind Bestandteil dieser Vereinbarungen.

Verantwortung und Aufgaben 
der Einrichtungen der Berufsbildung

§4

(1) Die Einrichtungen der Berufsbildung sind staatliche Bil
dungseinrichtungen. Sie sind Bestandteil der Betriebe oder 
den örtlichen Räten oder wirtschaftsleitenden oder zentralen 
staatlichen Organen unterstellt. Alle Einrichtungen der Be
rufsbildung unterliegen der staatlichen Anleitung und Kon
trolle.

(2) An den Einrichtungen der Berufsbildung erfolgt die 
berufliche Ausbildung Jugendlicher zu Facharbeitern bzw. auf 
Teilgebieten von Ausbildungsberufen sowie die Aus- und 
Weiterbildung von Facharbeitern und Meistern. In den Klas
sen Berufsausbildung mit Abitur erwerben die Lehrlinge den 
Facharbeiterabschluß und die Hochschulreife. An den Ein
richtungen der Berufsbildung ist auch die Berufsschulpflicht 
für Jugendliche ohne Lehrvertrag zu verwirklichen.

(3) In den Einrichtungen der Berufsbildung ist zur Erfül
lung der Lehrpläne und Programme der Unterricht auf hohem 
Niveau durchzuführen. Der Bildungs- und Erziehungspro
zeß ist in enger Verbindung mit der gesellschaftlichen, beruf
lichen und betrieblichen Praxis und im vertrauensvollen Zu
sammenwirken mit den Eltern der Lehrlinge zu gestalten. 
Die außerunterrichtliche Bildung und Erziehung der Lehrlinge 
ist unter Nutzung der betrieblichen und territorialen Mög
lichkeiten in Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen Or
ganisationen, insbesondere mit der Freien Deutschen Jugend 
und den Gewerkschaften, niveauvoll zu entwickeln.

(4) Einrichtungen der Berufsbildung mit einem Aufgaben- 
bereich theoretische Berufsausbildung der Lehrlinge können 
mit der zentralisierten bzw. zweiglich zentralisierten theore
tischen Berufsausbildung beauftragt werden. Der Auftrag für 
die zentralisierte theoretische Berufsausbildung erfolgt durch 
das Staatssekretariat für Berufsbildung, für die zweiglich zen
tralisierte theoretische Berufsausbildung durch die dafür ver
antwortlichen Ministerien. Die Übertragung derartiger Auf
gaben setzt die vorherige Abstimmung mit dem übergeord
neten Organ des Betriebes, dem die Einrichtung der Berufs
bildung zugehört bzw. unterstellt ist, und dem zuständigen 
Rat des Bezirkes voraus.

§5

(1) Der Direktor/Leiter der Einrichtung der Berufsbildung 
ist für die Leitung, Planung und Durchführung des Bildungs
und Erziehungsprozesses auf der Grundlage der Rechtsvor
schriften, staatlichen Lehrpläne, Programme und Normative 
verantwortlich. Er ist gegenüber dem Leiter des Betriebes, 
des wirtschaftsleitenden bzw. staatlichen Organs rechen
schaftspflichtig und hat dem Rat des Kreises über Aufgaben 
der Berufsbildung, die den Verantwortungsbereich der ört
lichen Räte betreffen und in der Einrichtung der Berufsbil
dung verwirklicht werden, Bericht zu erstatten.

(2) Die Leitung, Planung und Durchführung des Bildungs
und Erziehungsprozesses durch den Direktor/Leiter der Ein
richtung der Berufsbildung umfaßt insbesondere

a) die politisch-pädagogische Führung des Unterrichts und 
der außerunterrichtlichen Arbeit, einschließlich der Bil
dung und Erziehung der Lehrlinge im Lehrlingswohn
heim;

b) die politisch-ideologische Entwicklung des Pädagogen
kollektivs, einschließlich der eingesetzten nebenberuf-


